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1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen

- Warum Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“?
- rechtliche Vorgaben (insbs.  § 44 Abs. 4 BNatSchG) 

2. Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“
- Inhalte des Leitfadens „Artenschutz / Landwirtschaft“
- Ablaufschema
- Infomaterial (Merkblätter, Karten)

3. Kritikpunkte des LKT

Themen
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Warum Leitfaden „Artenschutz/Landwirtschaft“?

NATURA 
2000

FFH-Gebiete
(Anh.I+II)

VS-Gebiete
(Anh.I, Art 4.2)

Erhalt der 

Biologischen Vielfalt in der EU

� Verbote :
- Fang, Tötung 
- Störung
- Lebensstätten

� flächendeckend !
bei allen Planungs-
und Zulassungs-
verfahren !

Grundprinzip der FFH- und VS-Richtlinie

1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen

Artenschutz-
System

FFH-Arten 
Anh.IV

europäische
Vogelarten
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„Besonders dramatisch ist die 
Situation in der atlantischen Region,
wo die Bewertung für keinen der 
landwirtschaftlich geprägten  
Lebensraumtypen günstig ausfiel.“
(Bericht der EU-Kommission an das EU-Parlament   
zum Zustand der Natur, Juli 2009) 

Gefährdung der Artenvielfalt in Europa

1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen
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� Gründe:
Intensive Landnutzung
Nahrungsmangel

Beispiel: Feldlerche in NRW 
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Besonders geschützte Arten

Europäische Vogelarten
FFH-Arten Anhang-IV

Streng geschützte Arten
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1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen

� Zugriffsverbote u.a. (§ 44 Abs. 1 BNatSchG):
- Tötung oder Verletzung von Individuen
- Störung der lokalen Population (Erhaltungszustand)
- Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

� Ausnahme von den Verboten  (§ 45 Abs. 7 BNatSchG):
- Zwingende Gründe überwiegenden öffentlichen Interesses
- Fehlen einer zumutbaren Alternative
- Erhaltungszustand der Populationen nicht verschlechtert

bei FFH-Anhang-IV-Arten: Erhaltungszustand günstig

Artenschutzregime nach §§ 44 f BNatSchG
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Artenschutzregime in der Landwirtschaft

� Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (§ 44 Abs. 4 BNatSchG)
- bei Bodennutzung nach der guten fachlichen Praxis:

kein Verstoß gegen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG

� ABER:

- bei FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten:
darf sich Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtern

- ggfs. - Gebietsschutz, Artenschutzprogramme, Vertragsnaturschutz, 
- gezielte Aufklärung
- Anordnung von Bewirtschaftungsvorgaben

- zuständig für Artenschutzvollzug: untere Landschaftsbehörde
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1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen

� Definition „Verschlechterung des Erhaltungszustandes“:

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes liegt vor, wenn sich 
der Fortpflanzungserfolg der lokalen Population deutlich verringert oder 
wenn die Populationsgröße im lokalen Bezugsraum deutlich abnimmt. 

� Keine Verschlechterung wahrscheinlich, bei:

- landesweit häufigen Arten von mehrerer Individuen (z.B. Feldlerche)
- landesweit verbreiteten Arten von einzelnen Individuen (z.B. Kiebitz)

� Verschlechterung wahrscheinlich, bei: 

- landesweit seltenen Arten mit kleinen Populationen (z.B. Grauammer)
- bei großen Schwerpunktvorkommen in Dichtezentren 
- bei Randvorkommen/Restbeständen (z.B. Steinkauz Weserbergland)

Verschlechterung des Erhaltungszustandes
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17 (+6) Arten in der Landwirtschaft

� Säugetiere 1 Art Feldhamster

� Vögel 12 Arten Bekassine, Braunkehlchen, Grauammer
Großer Brachvogel, Mornellregenpfeifer,
Raubwürger, Rohrweihe, Rotschenkel,
Schwarzkehlchen, Uferschnepfe,
Wachtelkönig, Wiesenweihe

(+6 Arten Feldlerche, Kiebitz, Neuntöter, Rebhuhn,
Steinkauz, Wiesenpieper)

� Amphibien 1 Arten Knoblauchkröte

� Insekten 3 Art Blauschillernder Feuerfalter, Dunkler u. 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling
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1. Rechtlicher und fachlicher Rahmen

Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“
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� Entstehungsgeschichte / Zeitplan

- 1. Ideenskizze (MUNLV, LWK, RLV, WLV): September 2010
- Erarbeitung seit: April 2012
- Verbändebeteiligung im Januar/Februar 2013
- Veröffentlichung: Frühjahr 2013

� Inhalt des Leitfadens

- Einleitung und Grundsätze
- Betroffene Arten
- Sinnvolle Wirtschaftsweisen und Förderangebote
- Ablaufschema
- Artspezifische Karten und Merkblätter

2. Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“



Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“
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� Zielsetzung des Leitfadens: Vermeidung der ordnungsbehördlichen 
Maßnahmen, die in § 44 Abs. 4 BNatSchG vorgesehen sind

� Bekenntnis zum Kooperationsprinzip!

� Einleitung und Grundsätze

- ordnungsgemäße Landwirtschaft als Grundlage einer flächendeckenden, 
naturschonenden Bodennutzung

- Artenschutzmaßnahmen vorrangig auf vertraglicher Basis 
- Anpassung auf betriebliche Notwendigkeiten
- konkrete Ausgestaltung unter Mitwirkung der Landwirtschaftskammer 
und der Landwirtschaftsverbände

- Umsetzung vorrangig durch Vertragsnaturschutz/Agrarumweltmaßnahmen

2. Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“

Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“
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� Ablaufschema Feststellung durch ULB:
lokale Population einer (…) Art 
droht sich zu verschlechtern

bzw. ist bereits ungünstig

Ursachenermittlung/Potentialanalyse durch 
ULB, LWK, Landwirtschaftsverbände,

Biostationen, Stiftungen,

Prüfung der notwendigen Maßnahmen

2. Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“



Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“
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� Ablaufschema

Beratung und Erarbeitung geeigneter
Maßnahmen mit der Landwirtschaft

sowie Vertragsabschluss und
Umsetzung der Maßnahmen

Information der betroffenen Bewirtschafter
durch die ULB in Zusammenarbeit mit

LWK und Biostationen 

2. Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“

Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“
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� Ablaufschema

Abstimmung mit ULB: 
Optimierung des Schutzkonzeptes,

ggf. möglichst vertragliche Regelungen,
evtl. Bewirtschaftungsauflagen

nach § 44 (4) BNatSchG

Klärung durch ULB:
Verschlechtert sich die

lokale Population?

Keine weiteren
Maßnahmen
erforderlich

Nein Ja

2. Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“



Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“
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� Artspezifische Karten

� Übersichtskarte NRW
� Detailkarten für lokale 

Populationen vor Ort
� Populationszentren/ 

Vorkommensgebiet

2. Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“

Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“
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� Merkblätter

� Foto der Art
� Verbreitungskarte
� Kurzbeschreibung
� Lebensraum und Gefährdung

2. Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“



Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“
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� Merkblätter

� Positive Bewirtschaftungs-
weisen (Liste)

� Förderbetrag VN / AUM
� Ziel der Maßnahmen

2. Leitfaden „Artenschutz / Landwirtschaft“

Kritikpunkte des LKT
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� Zusätzliche Aufgaben für untere Landschaftsbehörden

„[…] Die im Leitfaden vorgesehenen zusätzlichen Aufgaben der unteren 
Landschaftsbehörden haben einen solchen Umfang, dass sie angesichts 
der vorhandenen Personalauslastung ohne zusätzliches Personal nicht 
praktizierbar sind. […]“

� Anmerkung MKULNV:

- Artenschutzvollzug ist ein gesetzlicher Auftrag der ULBen
§9 (1a) LG „Soweit in diesem Gesetz, im Bundesnaturschutzgesetz, […] sowie in anderen Vorschriften
des Naturschutzrechts, insbesondere des Artenschutzrechts, nichts anderes bestimmt ist, ist die 
zuständige Behörde die untere Landschaftsbehörde“

- aus dem Leitfaden ergeben sich für die ULBen keine „neuen Aufgaben“
- der Leitfaden ist ein Angebot an ULBen zur Umsetzung des § 44 (4)
und beschreibt idealtypisch eine zielführende Vorgehensweise

3. Kritikpunkte des LKT



Kritikpunkte des LKT
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� Fehlende Daten zu lokalen Populationen

„[…] Der Leitfadenentwurf setzt voraus, dass für die einzelnen lokalen 
Populationen ausreichend verlässliche Daten vorliegen. […]“
„[Hierfür ist] eine kontinuierliche Bestandsaufnahme notwendig. Die 
Ermittlung der Daten ist weder Aufgabe der ULBen, noch sind sie 
hierzu personell in der Lage. […]“

� Anmerkung MKULNV:

- der Leitfaden begründet keinen Kartierauftrag für ULBen o.a.!
- Handlungsbedarf besteht nur dort, wo entsprechende Kenntnisse über
lokale Populationen bei den ULBen bereits vorhanden sind

- LANUV bereitet Informationen über lokale Populationen für die Kreise auf

3. Kritikpunkte des LKT

Kritikpunkte des LKT
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� Information der Bewirtschafter

„[…] Vergleichbares […] trifft auch auf […] die Information der betroffenen
Bewirtschafter zu einem ungünstigen Erhaltungszustand, die vorgesehenen
einzelbetrieblichen Gespräche zur Vereinbarung des Schutzkonzeptes zu.“

� Anmerkung MKULNV:

- § 44 Abs. 4 sieht als Maßnahme u.a. die „gezielte Aufklärung“ vor
- der Leitfaden begründet keinen Auftrag für ULBen zu einzelbetrieblichen 
Beratungen von Landwirten!

- ULBen entscheiden selbst über die Art der „gezielten Aufklärung“
- Leitfaden liefert Vorschläge, Infomaterial (Merkblätter, Karten) etc. für die 
Kommunikation mit den Bewirtschaftern

3. Kritikpunkte des LKT



Kritikpunkte des LKT
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� Vertragsnaturschutz ist unzureichend

„[Es] muss klar sein, dass die […] Möglichkeiten des Vertragsnaturschutzes 
nicht annähernd ausgereicht haben, […] der Verschlechterung des EHZ 
der Feldvogelarten wirksam entgegenzusteuern und dass auch das 
Interesse der Bewirtschaftenden an den Verträgen oftmals sehr gering war.
„Eine Reduzierung von Förderangeboten auf […] Vorkommensgebiete ist 
fachlich nicht immer nachvollziehbar. Es können auch außerhalb der 
Vorkommensgebiete Maßnahmen sinnvoll sein, […].“

� Anmerkung MKULNV:

- der Leitfaden soll die Akzeptanz für VN-Maßnahmen erhöhen
- wenn dies nicht gelingt sind ggfs. Bewirtschaftungsauflagen erforderlich 
- Leitfaden liefert Vorschläge für geeignete Maßnahmen / Suchräume
- VN-Maßnahmen sind grundsätzlich überall möglich

3. Kritikpunkte des LKT

Vorschlag MKULNV
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� Hinweise im begleitenden Erlass

- Artenschutzvollzug ist ein gesetzlicher Auftrag der ULBen
- der Leitfaden ist ein Angebot an ULBen zur Umsetzung des § 44 (4) 
- ULBen entscheiden einzelfallbezogen selbst über die Umsetzung
- der Leitfaden begründet keinen Kartierauftrag für ULBen und keinen 
Auftrag zu einzelbetrieblichen Beratungen von Landwirten o.a.!

� Einführung des Leitfadens in einer 3-jährigen Testphase

� Begleitende AG zur Umsetzung des Leitfadens

3. Kritikpunkte des LKT


